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A. 

1. 

TEXTL ICHE 'ISlSIT ZUNGI • • 
Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplen "HBsenbühlll 

Nach § 9 Abs. 1 Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung vom 
18.08.1976 (BGBl.I.S. 2256) mit den Änderungen der Beschleuni-
gungsnovelle vom 06.07.1979 (BGal.I.S. 949) in Verbindung mit 
den §§ 1 - 27 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung 
vom 15.09.1977 (BGBl.I.S. 1763) werden folgende Festsetzungen 
getroffen: 

Art der baulichen Nutzun~ 
(§ 9 Äbs. 1 liff. 1 und BBauG und §§ 1 - 15· BauNVO) 

1.1 Reines Wohngebiet 
In Anwendung von § 3 Abs. 4 BauNVO sind für das Wohngeböude 
max. 2 Wohnungen zuHissig. (SioRe PlsAsintF8€j). 

1.2 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Alliemoines Wohngebiet 
Innwendung von § 1 Äbs. 5 BauNVO sind die Ausnahmen nach § 4 
Abs. 3 liff. 4, 5 und 6 nicht zUlässig. 

Maß der baulichen Nutzun~ 
(§ 9 Aba. 1 Ziff. 1 BBau • §§ 16 - 21a BauNVO) 
{ Siehe Planeinlrog 1 
Bauweise 
(§ 9 Äbs. 1 liff. 2 BBauG und § 22 BauNVO) 
(Siehe Pioneintrag ) 
Stallung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Äbs. 1 Ziff. 2 BBauG) 
. Wie im Plan angegeben. wird die Stellung der baulichen An-
lagen durch die dargestellte Firstrichtung festgelegt. 

Nebenanlagen 
(§ 9 Äbs. 1 Ziff. 4 88auG und § 14 BauNVO) 
NebenanlBgen, die nicht der Versorgung dienen und Gebäude im 
Sinne von § 2 (2) LBO sind, können bis zu einer Größe von 
15 eben zugelassen werden. 

Flächen für Stellplätze und Geragen 
(§ 9 Äbs. 1 Ziff. 4 aSauG) 
Im WR-Gebiet sind Garagen nur auf der festgelegten Garagan-
fläche, auf der überbaubaren Fläche und als unterirdisches 
Bauwerk zulässig. 
Im WA-Gebiet sind Garagen auch auf den nicht überbaubaren 
Flächen entsprechend § 23 Abs. 5 BauNVO in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 1 LBO zulässig. , 
Stellplätze sind im WA- und WR-Gebiet auf den nicht überbau-
baren Flächen zulässig. 



7 . Öffentliche Grünfläche 
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 15 BBauG) 
Oie öffentliche Grünfläche "Spielplatz" dient der Anlage 
eines Spielplatzes für Kinder. 

8. Private Grünflächen 
(§ ~ Ähs. 1 ziEr. 15 8BauG I § '13 lBO) 
Die Uprivaten Grünflächen" dienen der kleingärtnarischen Nutzung 
bZ'rJ. der Anlage von Wiesen und Obstbauffi\<Jieeen. Die bauliche 
Nutzung für Geschirrhütte~5bis' auf 15 cbm entsprechend dem 
Kleinbautenerlaß des Innenministeriums vom 21.11.1978 beschränkt. 
Dia Geschirrhütten sind in Holz zu verkleiden und mit Sottel-
dächern in Pfannen-oder Bibersch\lfanzdeckung auszubilden. 

8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan "Hasenbühl" 

Auf Grund von § 8 Abs. 4 BBauG in Verbindung mit § 73 der Landes-
bauordnung für Baden-Württemberg (LBD) i.d.F. vom 28.11.1983 
(GBI.S. 770) werden folgende bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
getroffen: 

t . Außenv/ände 
Die Außenwände aller baulichen Anlagen sind nur in gedeckten, nicht 
glänzenden und nicht grellen Farben zulässig. Plattenverkleidungen 
ganzer Fassaden sind nicht zulässig. 

2. Traufhöhen 
~Ür die Hauptgebäude sind maximal zulässige Traufhöhen festgesetzt. 
(Siehe Planeintrag). 

3. D8ch~estaltung 

Sowelt im Plan eingetragen, sind die Dachformen für die Haupt-
baukörper verbindlich. 



VERFA HREN SVER MERK E ~ 
tT AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Oie Aufstellung dAS BebAuungsplanes wurde gemäß ~ 2 Abs. (1) 

Bundesbaugesetz (B8auG) vom Gemeinderat der Universitätsstadt 

Tübingen am . .. ... 11.. .MÄßZ.198ß ....... in öffentlicher Sitzung 

beschlossen und am .... .Jl. APRil ... t~66 ....... öffentlich bekannt-

qemacht. 

2. BÜRGERBErEILlGUNG 

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 28 Abs. (1) 8BauG erfolgte am 

... .. f~AP.FH~ J~ß . q ... . . und in der Zeit vom .... ~ ' $t~P.Rll,..1~.&E? 

bis .09. MAI. 1966 ........... . 
3. AUSLEGUNGSBESCHLUSS 

Der Gemei nderat der Universitätsstadt Tübingen hat am . P.&.AP.BU. 39.8.7 •... 
den Bebauungsplan als Entwurf gebilligt und dessen öffent liche 

Auslegung beschlossen. 

4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

Der Bebauungsplanentwurf hat mit Begründung gemäß § 28 Abs. (6) 

8BauG nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung in der Zeit 

vom .. . .. 25. M~J. J9ß.7 ..... bis ....... 4~ .. JUNt. '~$7 ... beim Bürger-

meisteramt Tübinqen' öffentlich ausqeleqen. 

5. SATZUNGSBESCHLUSS 

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 BauG8 vom ,Gemeinderat der 

Universitätsstadt Tübingen in öffentlicher Sit zung am 16.NOV; 1981 

als Satzung beschlossen. 

6 .. ANZEIGE 

7. 

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 11 8auGB dem Regierungspräsidium 

Tübingen zur Anzeige vorgelegt. 

Verfügung vom 11 .MÄRZ 1988 
INKRAFTTRETEN 

Das Anzeigeverfahren wurde ~ ni t 

Nr. 22-32/412.1 - abgeschlossen. 
1103187 

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens wur de gemäß § 12 BauGB 

am 29.APRll 198B ortsübli ch bekanntgemacht . 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


